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Datum 
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Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Jugendhilfeausschuss 02.07.2002 

Betreff: 

Kindertageseinrichtungen 
Verein Hilfe zum Leben e.V. - Dr.-Ernst-Schuppener-Haus 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Siegen beschließt, dem Verein Hilfe zum Leben 
e.V. zur Einrichtung der Kindertageseinrichtung Dr.-Ernst-Schuppener-Haus einen 
Zuschuss in Höhe von 58.533 € zu gewähren. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Es ist beabsichtigt, die Kindertageseinrichtung im Dr.-Ernst-Schuppener-Haus zum 
01.08.2002 zu eröffnen (Beginn des Kindergartenjahres 2002/2003).  
 
Der Verein hat hierzu mit Datum vom 11.03.2002 einen entsprechenden Förderan-
trag gestellt, dem der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Landesjugendamt, mit 
Bescheid vom 05.05.2002 (Eingang bei der Stadt Siegen am 16.05.2002) Rechnung 
getragen hat.  
 
Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben betragen entsprechend der Festbetrags-
regelung 70.510 € (Höchstbetrag).  
 
Hierbei sind aber die ehemaligen Förderungen für die entsprechenden Notgruppen 
zu berücksichtigen. 
Die Einrichtung Im Samelsfeld wurde seitens des Landes im April 1998 mit einem 
Landeszuschuss in Höhe von 6.975 €, die Einrichtung Waldesruh mit 8.635 € geför-
dert.  
 
Unter Beachtung der Zweckbindungsfristen und einer tatsächlichen Nutzbarkeit ist 
mit dem Träger verabredet, einen Anrechnungsbetrag von 5.473 € zu berücksichti-
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gen. Diese Bewertung ist aber noch nicht mit dem Landesjugendamt geklärt, da dort 
von einem Anrechnungsbetrag von 15.609 € ausgegangen wird.  
 
Insoweit sind die tatsächlich zugrunde zu legenden Gesamtkosten mit 65.037 € zu 
beziffern, so dass dem Träger eine Zuwendung in Höhe von 58.533 € zu gewähren 
ist (90 % als finanzschwacher Träger). Als weitere Refinanzierung stehen zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt 19.645 € als Landeszuwendung zur Verfügung. Der städtische 
Anteil beträgt somit 38.888 €. Soweit sich die Auffassung des Trägers und des Ju-
gendamtes durchsetzt, wird ein entsprechender höherer Landeszuschuss die Folge 
sein.  
 
Der Träger hat daraus ableitend bereits einen vorläufigen Zuwendungsbescheid in 
Höhe von 58.533 € erhalten, dies aber unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung 
des Jugendhilfeausschusses.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 x ja  nein 
 

     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
65.073 €        

  
ist erfolgt 

      
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

x 
  

im VermH 
2002   

im VerwH 
  

Nein 
 

Ja, mit 
66.948 € 
(2001/2002)  

Haushaltsstelle 
1.464.9350.05�
�1.464.3623.4 

 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
 
Horst Fischer 
Fachbereichsleiter 5 
�Soziales, Familien, Jugend, Wohnen 
 
 
Anlagen:   




